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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.2021

Norm

ABGB §692

1. ABGB § 692 heute

2. ABGB § 692 gültig ab 01.01.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2015

3. ABGB § 692 gültig von 01.01.1812 bis 31.12.2016

Rechtssatz

Sachvermächtnisse sind möglichst naturaliter, aber unter Bedachtnahme auf die Interessen des Erben und der

Legatare, zu kürzen; soweit dies nicht möglich ist, tritt Geld an ihre Stelle. Sofern es vernünftig und den Beteiligten

zumutbar ist, kann dem Sachlegatar eine Zahlung an den Nachlass auferlegt werden.
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